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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Sie halten die aktualisierfe Neuauflage Ihres Kollektivvertrages in den Handen. Darin sind wichtige
Anspruche aus Ihrem Arbeitsverhdltnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesefzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

- schafft gleiche Mindeststandards bei der Enflohnung und den Arbeitsbedingungen fur alle Arbeit-
nehmer:innen einer Branche,

- verhindert, dass die Arbeitnehmer:innen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden
kénnen,

- schafft ein grokeres Machtgleichgewicht zwischen Arbeithnehmer:innen und Arbeitgebern und

- sorgt fur gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen einer Branche.

Die Gewerkschaft GPA verhandelt jedes Jahr Gber 170 Kollektivvertréige mit den zustédndigen Arbeit-
geberverbdnden. Damit ein neuer Kollektfivvertrag abgeschlossen oder ein bestehender verbessert
werden kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst nach mehreren Ver-
handlungsrunden, manchmal muissen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum Streik erzeugen. Als
Gewerkschaftsmitglied tragen Sie enfscheidend zu jener Stérke bei, mit der wir Forderungen im Infe-
resse der Arbeitnehmer:innen durchsetzen kénnen. Deshalb méchten wir uns bei dieser Gelegenheit
herzlich fur Ihre Mitgliedschaft bedanken.

Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag oder Ilhrem Arbeitsverhdltnis Fragen haben, stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfugung.

Mit freundlichen Gruifken

Barbara Teiber, MA Mario Ferrari
Vorsitzende Bundesgeschaftsfuhrer
KV-Highlights:

- Erhéhung der Mindestgehalter um 3,5 % maximal um € 110
+ Erhéhung der Lehrlingseinkommen um 3,5 %

- Bestehende Uberzahlungen bleiben aufrecht

GPA Servicecenter:
Hotline: 05030121, service@gpa.af, www.gpa.at, facebook/gpa
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TEIL A

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

| VERTRAGSSCHLIESSENDE

Der Kollektivvertrag wird vereinbart zwischen dem Os-
terreichischen Raiffeisenverband, Wien 2, Friedrich-
Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, einerseits und dem Oster-
reichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der

Privatangestellten, Sektion Industrie und Gewerbe,
Wien 1, Deutschmeisterplatz 2, andererseits, unter Mit-
wirkung des 0.0. Land- und Forstarbeiterbundes.

Il GELTUNGSBEREICH

Der Kollektivvertrag gilt:

1. Radumlich:
fur die Bundesldnder Niederésterreich, Oberdster-
reich, Steiermark.

2. Fachlich:
fur die der Raiffeisen Ware Austria zugeordneten
Mischfutterwerke.

3. Personlich:
far alle Angestellten und Lehrlinge mit Ausnahme von

a) Bedienerinnen

b) stundenweise Beschaftigten oder im Stundenlohn
stehenden Arbeithehmern

c) Volontdren und Ferialpraktikanten

Il GELTUNGSBEGINN UND GELTUNGSDAUER

Dieser Vertrag fritt mit 1. 1. 2000 (vorliegende Fassung
Stand 1.1. 2025, gultig bis 31.12. 2025) in Kraft und
gliedert sich in zwei Teile:

Teil A: Allgemeine Bestimmungen
(arbeitsrechtlicher Teil)

Teil B: Gehaltsordnung (gehaltsrechtlicher Teil)

Teil A ,Allgemeine Bestimmungen” ist auf ein Jahr un-

kiindbar und kann nach Ablauf dieser Zeit unter Ein-

haltung einer dreimonatigen Kindigungsfrist mittels

eingeschriebenen Briefes zum Ende eines Kalender-
jahres gekundigt werden.

Teil B des Vertrages ,, Gehaltsordnung” kann ab Gel-
tungsbeginn unfer Einhaltung einer dreimonatigen
Kindigungsfrist zum Ende eines Kalenderjahres nur
miftels eingeschriebenen Briefes von jedem verfrags-
schlieenden Teil gekindigt werden. Innerhalb der
Kundigungsfrist sind Verhandlungen wegen Abschlus-
ses einer Gehaltsordnung aufzunehmen.

IV ANSTELLUNG

(1) Jede Neuaufnahme von Arbeitnehmern ist dem Be-
triebsrat vor deren Einstellung in den Betrieb, wenn
sich dies aber als untunlich erweist, spatestens gleich-
zeitig mit der Anmeldung zur Sozialversicherung vom
Arbeitgeber mitzuteilen.

(2) Eine Anstellung auf Probe kann mit Angestellten
nur auf die Dauer eines Monates vereinbart werden.
Nach Ablauf des Probemonates unterliegt das Dienst-

verhdlinis den gesefzlichen Kiundigungsbestimmun-
gen.

Fur Lehrlinge gelten hinsichtlich der Probezeit die Be-
stimmungen des Berufsausbildungsgesetzes (BAG).

(3) Bei Beginn des Dienstverhaltnisses ist dem Arbeit-
nehmer ein Dienstzettel gemaf § 6 Angestelltengesetz
bzw § 2 AVRAG auszuhdandigen.



V ALLGEMEINE PFLICHTEN DER ARBEITNEHMER

Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, alle mit ihrer Stel-
lung verbundenen Dienstleistungen nach Mafkgabe
der gesetzlichen Bestimmungen und der Auftrage
des Vorgesetzten ordnungsgemdafk durchzufuhren.
Die Arbeitnehmer sind nicht berechtigt, eine Provision
oder sonstige Entlohnung von Kunden oder sonstigen
geschaftlichen Kommittenten ohne ausdrickliche Zu-
stimmung des Arbeitgebers anzunehmen.

Sie sind ferner weder berechtigt, ein selbststandiges
kaufménnisches Unternehmen zu betreiben noch oh-
ne besondere ausdrickliche Zustimmung des Arbeit-

gebers fur eigene oder fremde Rechnung Handelsge-
schafte im Geschaftszweig des Arbeitgebers zu ma-
chen oder zu vermitteln.

Sie sind, soweit keine gesetzliche Auskunftspflicht be-
steht, zur Geheimhaltung samtlicher geschaftlicher
Angelegenheiten gegenuber jedermann verpflichtet.
Die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen bildet ei-
nen wichtigen Grund fur die Auflésung des Dienstver-
haltnisses (Entlassung) gemafs § 27 des Angestellten-
gesetzes.

VI ARBEITSZEIT

(1) Die wochentliche Normalarbeitszeit betragt
38,5 Stunden. In die Normalarbeitszeit sind Pausen,
welcher Art auch immer, nicht einzurechnen.

(2) Die Einteilung der taglichen Arbeitszeit bleibt in
Anpassung an die ortlichen Verhdaltnisse der Ge-
schaftsfuhrung im Einvernehmen mit dem Betriebsrat
vorbehalten.

Die wéchentliche Normalarbeitszeit ist im Vorhinein zu
vereinbaren. Anderungen, die sich aus den jeweiligen
Betriebserfordernissen oder aus der Bedachtnahme
auf die Interessen der Arbeitnehmer ergeben, sind
rechfzeitig vorher zu vereinbaren.

Dabei kénnen Verschiebungen der Arbeitszeif im Win-
ter zu Gunsten des Sommers oder in der Anzahl der Ar-
beitstage zB aufgrund saisonbedingter und/oder
wirtschaftlicher Notwendigkeiten wahrend des Jahres
vorgenommen werden.

(3) Sollte ein Angestellter laufend an Samstagen
Dienst verrichten und kein anderer Halbtag wéhrend
der Arbeitswoche dienstfrei sein, dann sollte fur jeden
Dienst an einem Samstag kurzfristig eine zusammen-
hangende Freizeit gewdahrt werden.

(4) Am 24. und 31.Dezember besteht keine Arbeits-
pflicht.

VIl RUHETAGE

(1) Als Ruhetage gelten sadmtliche Sonntage sowie die
gesefzlichen Feiertage, das sind derzeit: 1.Jdnner,
6.Janner, Ostermontag, 1. Mai, Christi-Himmelfahrt,
Pfingstmontag, Fronleichnam, 15.August, 26.Okto-
ber, 1. November, 8., 25.und 26. Dezember.

Fur alle Mitarbeiter der Steiermark, die unter den Gel-
tungsbereich der Stmk. LAO fallen, sind der Josefitag,
19. Marz und der 29.Juni, Peter und Paul, Ruhetage.
Far alle Mitarbeiter von Niederosterreich, die unter
den Geltungsbereich der NO. LAO fallen, ist der Leo-
polditag, der 15. November, ein Ruhetag. Fur alle Mit-

arbeiter in Oberdsterreich, die unter den Geltungsbe-
reich der OO. LAO fallen, ist der 29.Juni, Peter und
Paul, ein Ruhetag.

Fur Angehorige der Evangelischen Kirchen AB und HB,
der Altkatholischen Kirche und der Methodistenkirche
gilt der Karfreitag als gesefzlicher Feiertag.

(2) Fur Feiertagsarbeit und deren Entlohnung gelten
die Bestimmungen der jeweiligen Landarbeitsord-
nung.

VIIl MEHRARBEIT UND UBERSTUNDEN

(1) Arbeitsleistung im Ausmaf der Verklrzung der wo-
chentlichen Arbeitszeit (bei bisher 40 Stunden Normal-
arbeitszeit) von 1,5 Stunden pro Woche ist Mehrarbeit.
Diese Mehrarbeit (von 38,5 Stunden bis einschlieilich
40 Stunden) ist zuschlagsfrei zu behandeln und wird
auf das erlaubte Uberstundenausmafs nicht ange-

rechnet. Dieser Grundsatz gilt auch bei anderer Ver-
teilung der NAZ.

(2) Zur Berechnung der Vergatung fur Mehrarbeit ist
das Bruttomonatsgehalt durch 167 zu teilen. Anstelle
der Bezahlung von Mehrarbeit kann eine Abgeltung



derselben durch Zeitausgleich im Ausmaf von 1 : 1
vereinbart werden.

Die konsumierte Freizeit wird zuerst auf die Mehrar-
beitsstunden und erst anschliekend nach Vereinba-
rung auf allfallige Uberstunden angerechnet.

(3) Als Uberstunde gilt jede Arbeitsstunde, durch die
das Ausmafy der jeweils festgelegten taglichen Ar-
beitszeit einschlieklich allfalliger Mehrarbeit Uber-
schritten wird, sofern die Uberstundenleistung ange-
ordnet oder nachfraglich genehmigt wurde.
Uberstunden sind spatestens bis zum Ablauf von 3 Mo-
nafen nach Ende des Monats, in dem sie enfstanden
sind, schrifflich geltend zu machen, widrigenfalls der
Anspruch erlischt.

(4) Bei anderer Verteilung der Normalarbeitszeit lie-
gen Uberstunden erst dann vor, wenn die aufgrund
der anderen Verteilung der Normalarbeitszeit auf
die einzelnen Wochen jeweils vereinbarte tagliche Ar-
beitszeit einschlieklich der Mehrarbeit Uberschritten
wird.

(5) Wird in einem Betrieb in mehreren Schichten gear-
beitet, so betragt der Zuschlag fur die Nachtarbeit
50 %. Von einer Schichtzulage kann nur dann gespro-
chen werden, wenn innerhalb eines Monates wenigs-
tens eine Woche nacheinander in Tag- und Nacht-
schicht gearbeifet wird.

(6) Bei Teilzeitbeschaftigten liegen Uberstunden erst
vor, wenn das Ausmafy der fur die Vollzeitbeschaftig-
ten festgesetzten taglichen Arbeitszeit oder eine wo-
chentliche Arbeitszeit von 40 Stunden Uberschritten
wird.

(7) Beide Vertragsschliekenden erklaren die Leistung
von Uberstunden als unerwiinscht und verpflichten
sich, alles Zweckdienliche vorzukehren, um Uberstun-
den zu vermeiden. Im Allgemeinen soll durch die Leis-
tung von Uberstunden die wéchentliche Arbeitszeit
einschlieilich allfalliger Mehrarbeit um nicht mehr
als 10 Stunden Uberschritten werden. Fur die Festset-
zung allfalliger héherer Uberstundenleistungen ist
der Betriebsrat zu héren.

(8) Die Basis fur die Uberstundenberechnung betréagt
1/167.

(9) Der Uberstundenzuschlag betrégt 50 %. Fur Uber-
stunden an Sonn- und Feiertagen und Nachtstunden
(19-5 Uhr) betragt der Uberstundenzuschlag 100 %
auf den Normalstundenlohn. Fur Arbeiten an Sonn-
und Feiertagen bis zu 8 Stunden 100 %, darltber hi-
naus 150 % jenes Gehaltes, das fur die normale Ar-
beitszeit vereinbart wurde.

IX URLAUB

(1) Fur den Urlaub gilt gemafk § 17 Angestelltengesetz
das Bundesgesetz BGBI Nr 390/76, betreffend die Ver-
einheitlichung des Urlaubsrechtes und die Einfihrung
einer Pflegefreistellung.

(2) Fur alle Mitarbeiter, auf die das Behindertenein-
stellungsgesetz BGBI Nr 313/92 und Opferfursorgege-
sefz anzuwenden ist, gelten die darin enthaltenen be-
sonderen Regelungen.

(3) Vordienstzeiten, die im selben Betrieb zugebracht
wurden, werden bei Wiedereintritt in den Betrieb bei

der Urlaubsberechnung, wenn die Unterbrechung
nicht langer als 180 Tage gedauert hat und die L6-
sung des Dienstverhdltnisses durch den Arbeitgeber
erfolgt ist, sofort angerechnet.

(4) Das Urlaubsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

(5) Kuraufenthalte werden auf den Erholungsurlaub
nicht angerechnet, sofern die Aufnahme in ein Heim
eines Sozialversicherungstragers erfolgt oder geldli-
che Zuschisse durch einen Sozialversicherungstréger
geleistet werden.

X KUNDIGUNG

(1) Die Lésung eines Dienstverhdlinisses durch den Ar-
beitgeber kann, soweit dieser Vertrag nicht glinstigere
Regelungen enthalf, nur nach den Bestimmungen des
Angestelltfengesetzes erfolgen.

(2) Hinsichtlich der Weiterverwendung von ausgelern-
ten Lehrlingen gilt § 18 Berufsausbildungsgesetz.

(3) Will der Arbeitgeber das Dienstverhaltnis mit dem
Angestellten nicht Gber die Zeit der Weiterverwendung
hinaus fortsetzen, hat er es mit vorhergehender sechs-
wochiger Kiundigungsfrist zum Ende der Weiterver-
wendungszeit nach Abs 2 zu kindigen.

(4) Bei Losung des Dienstverhaltnisses durch den Ar-
beitnehmer gelten die Kindigungsbestimmungen
des § 20 (4) Angestelltengesetz.



Xl ABFERTIGUNG

(1) Hinsichtlich der Abfertigung gelten, soweit in die-
sem Verfrag nicht gunstigere Regelungen erfolgen,
die Bestimmungen des Angestelltengesetzes.

(2) Arbeitnehmerinnen mit einer Mindestdienstzeit von
5 Jahren im selben Betrieb, die innerhalb der Schutz-
frist nach dem Mutterschutzgesetz bzw bei Inan-
spruchnahme eines Karenzurlaubes nach dem Mut-
terschutzgesefz innerhalb von 6 Monaten nach der
Niederkunft bzw innerhalb von 2 Wochen nach der
standesamtlichen Eheschlieung das Dienstverhdltnis
auf eigenen Wunsch nicht mehr fortsetzen, haben An-
spruch auf die ihnen nach § 23 (1) Angestelltengesetz
zustehende Abfertigung. Erfolgt die Lésung des
Dienstverhdltnisses durch den Arbeitgeber, so gilt fur
die Bemessung der Abfertigung das Angestelltenge-
sefz.

(3) Anspruch auf Abfertigung besteht auch dann,
wenn der Arbeitnehmer wegen Inanspruchnahme
der vorzeitigen Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer gemaf § 253b ASVG selbst kindigt.

(4) Wird ein Dienstverhdltnis durch den Tod des Arbeit-
nehmers aufgeldst, so betragt die Abfertigung die im
§ 23 Abs 1 des Angestelltengesetzes vorgesehene volle
Hohe. Der Betrag gebuhrt den gesetzlichen Erben.

(5) Dienstjahre, die ein Arbeitnehmer bei der Quali-
tatsfutter Ges.m.b.H. u. Co. KG, bei der WOV Mischfut-
ter und Viehverwertung Ges.m.b.H. und ANIMED Vete-
rindr Pharmazeutika Ges.m.b.H. zurlickgelegt hat,
werden bei Berechnung der Abfertigung voll bertck-
sichtigt, soweit nicht fur diese Jahre bereits eine Abfer-
tigung bezahlt wurde.

Xla BETRIEBLICHE MITARBEITERVORSORGEKASSE - ABFERTIGUNG NEU

Auf Dienstverhdltnisse die nach dem 1. 1. 2003 erstmals abgeschlossen werden, ist der Punkt XI (Abfertigung alt)

nicht anzuwenden.
Der Punkt Xla tritt rGckwirkend mit 1. 1. 2003 in Kraft.

XIl JUBILAUMSGELDER

Fur langjahrige Dienste werden dem Arbeitnehmer
nach einer Beschdaftigung als Angestellter

zwei Bruttomonatsgehdlter und
drei Bruttomonatsgehalter

bei 25 Dienstjahren
bei 35 Dienstjahren

als einmalige Anerkennungszahlung gewdhrt.
Der Arbeitnehmer wird im Zusammenhang mit seinem

Jubildum an einem Arbeitstag unter Fortzahlung sei-
nes Entgeltes vom Dienst befreit. Fir die Berechnungs-

grundlage werden nur jene Zeitrdume angerechnef,
die der Arbeitnehmer tatséchlich bei der Qualitatsfut-
ter Ges.m.b.H. und Co. KG, der WOV Mischfutter- und
Viehverwertung Ges.m.b.H. und ANIMED Veferinar
Pharmazeutika Ges.m.b.H. als Lehrling, Arbeiter oder
Angestellter beschaftigt war. Die fur Urlaub, Abferti-
gung oder Kindigung angerechneten Vordienstzeiten
werden bei der Berechnungsgrundlage dieser Son-
derzulage nicht bertcksichtigt.

Xl ANRECHNUNG VON KARENZEN

(1) Far eine Karenz geméaf MSchG bzw VKG ab dem
1.1. 1986 bis vor dem 1. 1. 2019 gilt:

Der erste Karenzurlaub im Sinne der Mutterschutzbe-
stimmungen innerhalb eines Dienstverhdltnisses wird
far die Bemessung der Kandigungsfrist und der Dauer
des Krankenentgeltsanspruches bis zum Hoéchstaus-
maf; von zehn Monaten angerechnet. Voraussetzung
far die Anrechnung ist jedoch eine funfjahrige Dauer
des Dienstverhdltnisses. Diese Anrechnung gilt fur Ka-
renzurlaube, die ab 1.Jdnner 1986 angetreten wer-
den. Die Karenz geméfs MSchG bzw VKG wird fur das
Jubildumsgeld angerechnet. Dies gilt fur Karenzen
ab dem 1.1. 2012.

Die Karenz gem. MSchG bzw VKG wird fur das erhéhte
Urlaubsausmaf angerechnet. Dies gilt fur Karenzen
ab 1.1. 2014.

Eine Bildungskarenz im Ausmaf bis zu 12 Monaten
wird fur das Jubildumsgeld angerechnet. Dies gilt fur
Bildungskarenzen ab 1. 1. 2015.

(2) Fur eine Karenz gemdfs MSchG bzw. VKG sowie
Hospizkarenz ab dem 1.1. 2019 gilt:

Zeiten einer Karenz im obigen Sinne werden innerhalb
des bestehenden Dienstverhdéltnisses fur die Bemes-
sung der Kiandigungsfrist, der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall, des Urlaubmafes und den Biennien



bis zu einem Gesamtausmaf von 24 Monaten ange-
rechnet.

Zeit einer Karenz fur das Jubildumsgeld wird mit
10 Monate und fur eine Bildungskarenz im Ausmafs
von 12 Monate fur das Jubildumsgeld angerechnet.
Voraussefzung fur die Anrechnung ist jedoch eine 5-
jahrige Dauer des Dienstverhdltnisses.

Dieses Gesamtausmaf gilt auch bei Teilung der Ka-
renz zwischen Mutter und Vater i. S. des MSchG bzw
des VKG fur dasselbe Kind oder nach Mehrlingsgebur-
ten

(3) Sofern eine Elternkarenz bis langstens zum zweiten
Geburtstag des Kindes beansprucht wurde, hat der
Arbeitgeber im sechsten oder finffen Monat vor dem
Ende der Karenz den in Karenz befindlichen Elternteil
an die zuletzt bekannt gegebene Adresse schriftlich

zu versténdigen, zu welchem Zeitpunkt die Karenz en-
det. Wird diese Verstdndigung unterlassen, kann der/
die Arbeitnehmer/in bis zu vier Wochen nach einer
nachgeholten Versténdigung im obigen Sinn (spates-
tens mit Ablauf des Anspruches auf Kinderbetreu-
ungsgeld) die Arbeit antreten. Die Unterlassung der
Dienstleistung zwischen dem Ende der gesetzlichen
Karenz und dem Wiederantritt in den Fallen der unter-
lassenen oder nachgeholten Verstandigung gilt als
nicht pflichtwidrig. Es besteht kein Kindigungsschutz
Uber den gesetzlichen Anspruch hinaus. Diese Rege-
lung des Absatzes 3 gilt, solange die Dauer der gesetz-
lichen Karenz und die Dauer des Kinderbetreuungs-
geldbezuges unterschiedlich geregelt sind, und ist
auf Karenzen anzuwenden, die nach dem 31.7. 2004
enden.

XIV FORTZAHLUNG DES GEHALTES BEI DIENSTVERHINDERUNG

Bei angezeigtem und nachtraglich nachgewiesenem
Eintritt nachstehender Familienangelegenheiten be-
steht gemak § 8 (3) Angestelltengesetz Anspruch auf
Fortzahlung des Entgeltes zB in folgenden Fallen:

a) bei eigener Eheschliekung............. 3 Arbeitstage
b) bei Teilnahme an der Eheschliekung
der Kinder und Geschwister ........... 1 Arbeitstag

c) bei Tod des Ehegatten bzw Lebens-

gefahrten, wenn er (sie) mit dem Ar-

beithehmer im gemeinsamen Haus-

halt lebfe ... 2 Arbeitstage
d) bei Teilnahme an der Beerdigung

des Ehegaften bzw Lebensgeféhrten 1 Arbeitstag
e) bei Tod der Eltern, Schwiegereltern

oder derKinder ...........coooeiiiiiinnn. 1 Arbeitstag

f) bei Teilnahme an der Beerdigung
der Eltern, Schwiegereltern, Kinder,

Geschwister oder Grofeltern.......... 1 Arbeitstag
g) bei Niederkunft der Ehegattin bzw
Lebensgefdahrtin.......................... 1 Arbeitstag

h) bei Wohnungswechsel die notwen-
dige Zeit, jedoch héchstens inner-
halb eines Jahres.......................... 2 Arbeitstage

i) fur die Zeit notwendiger arztlicher und zahndrztli-
cher Behandlungen, sofern eine kassendrztliche
Bescheinigung vorgewiesen wird;

i) fur die Zeit behérdlicher Vorladungen, die Aus-
Ubung 6ffentlicher Amter oder Funktionen in der
Berufsvertretung.

XV SCHIEDSGERICHT

Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten in der
Auslegung dieses Kollektivvertrages wird ein Schieds-
gericht errichtet. Dieses Schiedsgericht kann seitens
der Arbeitgeber vom Osterreichischen Raiffeisenver-
band, seitens der Arbeithehmer von der Gewerkschaft
der Privatangestellten, Wirtschaftsbereich Land- und
Forstwirtschaft/Nahrung/Genuss angerufen werden.
Dieses Schiedsgericht hat innerhalb von 3 Monaten
ab Anrufung zusammenzutreten.

Das Schiedsgericht besteht aus 3 Vertretern der Ar-
beitgeber und 3 Vertretern der Arbeitnehmer. Betrifft

der Schiedsspruch eine besondere Branchengruppe,
so ist dies bei der Zusammensetzung des Schiedsge-
richtes sowohl von der Arbeitgeber- als auch von der
Arbeitnehmerseite durch die Beiziehung je eines Ver-
teters der betreffenden Branche entsprechend zu be-
rucksichtigen.

Der Vorsitzende wird abwechselnd je Sitzung aus den
Reihen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gewdahlt
und hat nur eine Stimme. Das Schiedsgericht ist nur
bei Anwesenheit aller Beisitzer beschlussfahig; es ent-
scheidet die Stimmenmehrheit.
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TEIL B

GEHALTSORDNUNG

Gehaltsabschluss giltig ab 1. 1. 2025

KV-Erh6hung 3,5 % maximal €110,
Erhéhung Bienalsprung 3,5 %,
Erhéhung Lehrlinge 3,5 %
Bestehende Uberzahlungen bleiben in ihrer wertméagkigen Héhe aufrecht.

Der Kollektivvertrag ermdchtigt zum Abschluss einer Betriebsvereinbarung im Sinne des § 68 EStG.

(Abs gilt ab 1. 1. 2015)

XVI ENTLOHNUNG

Die Entlohnung erfolgt nach Verwendungskategorien.
Die angegebenen Bezlge sind Mindestgrundgehdal-
ter. Bestehende Uberzahlungen bleiben bei In-Kraft-
Treten des neuen Kollektivvertrages in ihrer wertmafsi-
gen Héhe aufrecht.

Ferialprakfikanten fallen unter keine der nachstehen-
den Verwendungskategorien, sondern erhalten eine
Aufwandsentschadigung von mindestens der Hoéhe
des Lehrlingseinkommens im 3. Lehrjahr.

Kat. 1 Angestellte, die einfache kaufman-
nische Hilfstatigkeiten verrichten .. € 2.063,00

Kat. 2 Angestellte, die auf Anweisung
selbststéindig einfache Tatigkeiten
in den Abteilungen der Verwal-
tung, der Buchhaltung, der Perso-
nalverrechnung, im Lager und Ver-

sand, in der Produktion verrichten € 2.288,00

Kat. 3 Angestellte, die nach allgemeinen
Richtlinien und Weisungen kauf-
mdnnische, administrative oder
technische Arbeiten im Rahmen
des ihnen erteilten Auftrages erle-
digen, zB Angestellte im Aufken-
dienst bis zu 3 Jahren, Laboranten,
Sachbearbeiter, Buchhaltungs-
krafte ..o €2.818,00

Kat. 4 Angestellte, die nach allgemeinen
Richtlinien bereits schwierige Ta-
tigkeiten im Rahmen der ihnen er-
teilfen Auftrage selbststandig erle-
digen, zB Sachbearbeiter im Ein-
und Verkauf, in der Buchhaltung,
in der Personalverrechnung, Silo-
leiter, Werkstattenleiter, hohere
technische Tafigkeiten in der Pro-
duktion ... €3.417,00

Kat. 5 Angestellte, die selbststandig
schwierige Tatigkeiten ausfihren,
wozu besondere Fachkenntnisse
und praktfische Erfahrungen erfor-
derlich sind, zB Abteilungsleifer im
Ein- und Verkauf, in der Buchhal-
tung (Bilanzbuchhalter), in der Pro-
duktion ... € 4.008,00

Kat. 6 Angestellte mit  umfassenden
Kenntnissen und mehrjdhriger
praktischer Erfahrung, die eine lei-
tende, das Unternehmen in ihrem
jeweiligen Tatigkeitsbereich ent-
scheidend beeinflussende Stellung
einnehmen, zB Bereichsleiter........ €5.184,00

Lehrlingseinkommen

far Lehrlinge im

1. Lehriahr. ..o € 870,00
2. Lehrjahr......ccooi €1.039,00
3.Llehrjahr. ..o €1.387,00

Nach Abzug der Infernatskosten missen dem Lehrling
far den Zeitraum, der der Dauer des Internats ent-
spricht, mindestens 50 % des jeweiligen Lehrlingsein-
kommens verbleiben.
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XVII BIENNIEN

Jedem(r) Arbeitnehmer(in) ist jeweils nach 2 Jahren ei-
ne Erhéhung seines (ihres) Gehaltes zu gewd&hren, wo-
bei in den angefuhrten Kategorien nachstehende
Biennie vorgesehen ist:

Kategorie 1 ..o € 0,00
Kategorie 2 ..o € 87,90
Kategorie 3 . ... €92,90
Kategorie 4 ..o € 92,90
Kategorie 5 ... €92,90
Kategorie 6 ..o €92,90

Die Vorrickung erfolgt jeweils am 1. 1. eines geraden
Kalenderjahres.

XVIII BERECHNUNGSGRUNDLAGE FUR PROVISIONSVERTRETER

Provisionsvertreter erhalten das vereinbarte Fixum 14-
mal jahrlich ausbezahlt. Die Falligkeit des 13. und 14.
Bezuges richtet sich nach Punkt XX des Kollektivvertra-
ges. Als Berechungsgrundlage fur das Urlaubsentgelt,
das Krankenentgelt, die Urlaubsabfindung, die Ur-
laubsentschadigung, die Kundigungsentschéadigung

und die Abfertigung wird neben dem Fixum der mo-
natliche Durchschnitt der fallig gewordenen Provisio-
nen in den letzten 12 Monaten ermitteltf und zum Fixum
hinzugerechnet.

Die Biennien der jeweiligen Kategorie sind anzuwen-
den.

XIX REISEKOSTEN UND REISEAUFWANDSENTSCHADIGUNG

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes finden keine
Anwendung, wenn durch Befriebsvereinbarung oder
einzelvertraglicher Regelung Reisekosten und/oder
Reiseaufwandsentschadigungen geregelt oder mit ei-
nem vereinbarten Pauschalsatz oder Entgelt abgegol-
ten werden.

(2) Begriff der Dienstreise:

a) Eine Dienstreise liegt vor, wenn der Arbeitnehmer
zur Ausfuhrung eines ihm erteilten Auftrages seinen
Dienstort verl&sst.*)

*) Diese Regelung tritt rickwirkend mit 1. 1. 2005 in Kraft.

b) Die Dienstreise beginnt, wenn sie von der Arbeits-
stafte aus angetreten wird, mit dem Verlassen der Ar-
beitsstafte. In allen anderen Fallen beginnt die Dienst-
reise mit dem reisenotwendigen Verlassen der Woh-
nung. Die Dienstreise endet mit der Ruckkehr zur Ar-
beitsstafte bzw mit der reisenotwendigen Ruckkehr in
die Wohnung.

(3) Reisekosten und Reiseaufwandsentschadigung:
Bei Dienstreisen im Sinne der Z 2 sind dem Arbeitneh-
mer die durch die Dienstreise verursachten Reisekos-
ten und der durch die Dienstreise verursachte Mehr-
aufwand nach Mafgabe der folgenden Z 4 und 5 zu
entschadigen.

(4) Reisekostenentschadigung:

a) Bei Dienstreisen mit der Eisenbahn werden die
Fahrtkosten der II. Klasse ersetzt.

b) Bei Benltzung der |. Klasse, von Luxusztigen und
des Schlafwagens werden die jeweiligen Kosten nur
dann ersetzt, wenn die Benlfzung aufgrund einer aus-
driucklichen Bewilligung des Arbeitgebers erfolgte.
Liegt eine derartige Bewilligung nicht vor, werden
die Fahrtkosten der Il. Klasse ersetzt.

c) Bei Dienstreisen mit dem Autobus werden die tat-
sdchlich aufgelaufenen Fahrtkosten ersetzt.

d) Fur die Benifzung von Flugzeugen oder Schiffen ist
eine ausdrickliche Bewilligung des Arbeitgebers er-
forderlich. Bei Vorliegen einer derarfigen Bewilligung
werden die tatsdéchlich aufgelaufenen Kosten ersetzt.

e) Fur die Verwendung des Privat-PKWs des Arbeitneh-
mers bei einer Dienstreise ist eine ausdruckliche Bewil-
ligung des Arbeitgebers erforderlich. Bei Vorliegen ei-
ner derartigen Bewilligung wird zur Abdeckung des
durch die Haltung und Benltzung des PKWs entste-
henden Aufwandes das amtliche Kilometergeld ab
dem Zeitpunkt der Verlautbarung im BGBI gewdhrt.
Uber das amtliche Kilometergeld hinaus bestehen kei-
ne weiteren Anspriche auf Reisekostenentschadi-

gung.

(5) Reiseaufwandsentschdadigung:

a) Fur die Bestreitung des mit der Dienstreise verbun-
denen persdnlichen Mehraufwandes fur die Verpfle-
gung und Unterkunft erhalt der Arbeitnehmer fir je-
den vollen Kalendertag eine Reiseaufwandsentscha-
digung. Diese besteht aus dem Taggeld und dem
Nachfigungsgeld.
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b) Als Reiseaufwandsentschadigung fur Dienstleistun-
gen aufserhalb des Dienstbereiches, die angeordnet
oder nachtraglich genehmigt werden, gilt fur alle Ar-
beitnehmer in allen Kategorien die steuerrechfliche
Regelung, wonach das volle Taggeld in Héhe von der-
zeit € 30,00, nur bei einer Reisedauer von 12 Stunden
zusteht. Bei einer Dienstreise von mehr als 3 Stfunden
kann fuar jede angefangene Stunde ein Zwolftel des
Taggeldes verrechnet werden.

c) Das Taggeld dient zur Deckung der Mehrausgaben
far Verpflegung sowie aller mit der Dienstreise ver-
bundenen persdnlichen Aufwendungen des Arbeit-
nehmers einschlielich der Trinkgelder fur personli-
che Bedienung.

d) Das Nachtigungsgeld dient zur Deckung der Aus-
gaben fur Unterkunftf. Das Nachtigungsgeld entfallt,
wenn mit der Dienstreise keine Nachtigung verbunden
ist, Quartier beigestellt wird oder die Benutzung des
Schlafwagens bewilligf und die entsprechenden Kos-
ten ersetzt werden. Die Ndachtigungspauschale be-
tragt fur alle Kategorien € 15,—- ohne Beleg.
Unvermeidliche Mehrauslagen fir Ubernachtung
werden gegen Vorlage der Quartierrechnung geson-
dert vergutet.

(6) Teilnahme an Seminaren, Kursen, Informations-
veranstaltungen und Ahnlichem:

Eine Reiseaufwandsentschadigung entfallt bei Ent-
sendung des Arbeitnehmers zu Veranstaltungen (zB
Seminaren, Kursen, Informationsveranstaltungen), so-
fern die Kosten der Teilnahme an diesen Veranstaltun-
gen vom Arbeitgeber getragen werden.

(7) Dienstreisen in das Ausland:

Dienstreisen in das Ausland bedurfen einer ausdrtck-
lichen Bewilligung des Arbeitgebers. Die Entschadi-
gung der Reisekosten und des Reiseaufwandes ist je-
weils vor Antritt der Dienstreise besonders zu vereinba-
ren.

(8) Verfall von Ansprichen:

Anspriche gemdfy XIX mussen spdatestens innerhalb
von zwei Monaten nach Beendigung der Dienstreise
bzw der vereinbarten oder aufgetragenen Vorlage
des Fahrtenbuches bei sonstigem Verfall beim Arbeit-
geber durch Rechnungslegung bzw Vorlage des Fahr-
tenbuches geltend gemacht werden.

XX SONDERZAHLUNGEN

Die Angestellten und Lehrlinge erhalten jahrlich eine
Urlaubs- und Weihnachtsremuneration in der Héhe
des jeweils letzten Bruttomonatsgehaltes. Die Urlaubs-
remunerafion gelangt am letzten Arbeitstag im Mai
und die Weihnachtsremuneration am letzten Arbeits-
tag im Oktober fur das entsprechende Kalenderjahr
zur Auszahlung.

Den wdahrend eines Kalenderjahres eintretenden An-
gestellten und Lehrlingen gebuhrt lediglich der ali-
quote Teil der Urlaubs- und Weihnachtsremuneration.
Den wdhrend des Kalenderjahres ausscheidenden
Angestellten und Lehrlingen gebUhrt ebenfalls nur
der aliquote Teil der Urlaubs- und Weihnachtsremu-

neration, und zwar berechnet nach dem letzten Brut-
tomonatsgehalt bzw des letzten Lehrlingseinkom-
mens.

Wenn ein Angestellter oder Lehrling nach Erhalt der
fur das laufende Kalenderjahr gebUhrenden Urlaubs-
und Weihnachtsremuneration aus dem Dienstverhdalt-
nis ohne wichtigen Grund vorzeiftig ausfritt oder aus
Verschulden entlassen wird, muss er sich die im lau-
fenden Kalenderjahr anteilsmdafig zu viel bezogene
Urlaubs- und Weihnachtsremuneration auf seine ihm
aus dem Dienstverhdltnis zustehenden Anspriche
(insbesondere Restgehalt) in Anrechnung bringen las-
sen.

XXI BETRIEBLICHE VERBESSERUNGSVORSCHLAGE

Im Falle von betrieblichen Verbesserungsvorschlagen,
die von der Geschdaftsfuhrung als kosteneinsparend
beurteilt werden oder die eine tatséchliche Vereinfa-

chung von Produktions- und Organisationsabl&ufen
oder -vorgdngen bringen, kann die Geschaftsfihrung
eine von ihr zu bestimmende Prédmie gewdhren.

—-13 -



XXII SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Kein Angestellter bzw Lehrling darf durch diesen Kol- lektivvertrages in Geltung stehen, bleiben gewahrt, es
lektivvertrag in seinen Beziigen gekurzt werden. Glns- sei denn, dass ausdrucklich eine andere Regelung im
tigere Rechte, die in Einzelvertrdgen enthalten sind, Vertrag getroffen wurde.

welche zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Kol-

OSTERREICHISCHER RAIFFEISENVERBAND
1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1

Der Generalanwalt: Der Generalsekretar:
gez. Mag. Erwin Hameseder gez. Dr. Johannes Rehulka

GARANT-Tiernahrung
Gesellschaft m.b.H.
3380 Pochlarn, Raiffeisenstr. 3

gez. Mag. Dr. Bauernfeind

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Die Vorsitzende: Der Geschdaftsbereichsleiter:
gez. Teiber, MA gez. Durtscher

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER
WIRTSCHAFTSBEREICH LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT/NAHRUNG/GENUSS

1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

gez. Gerald Klapal gez. Mag. Hirnschrodt

Pochlarn, 3. Marz 2025
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ZUSATZINFORMATION

Gehaltabschlisse der letzten Jahre

Gehaltsabschluss giiltig ab 1. 1. 2024 (in Euro)

KV-Erhéhung, Bienalsprung, Lehrlinge Erhéhung um 8,70 %

KV-Ansatze gem Pkt XVI

Kategorie 1 . ..o, €1.993,00
Kategorie 2 .......ocoovviiiiiiiiiiiiccee, €2.210,00
Kategorie 3 ..o €2.722,00
Kategorie 4 ... € 3.307,00
Kategorie 5 .......oooovviiiiiiiiiiie, € 3.898,00
Kategorie 6 .......coooeeiiiiiiiiiiiii €5.074,00
Lehrlingseinkommen

far Lehrlinge im

1. Lehrjahr...ooi € 840,00
2. Lehriahr.......coooi € 1.003,00
3. Lehrjahr. ..o € 1.340,00

Biennien gem Pkt XVII

Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
Kategorie 6

Gehaltsabschluss gultig ab 1. 1. 2023 (in Euro)

KV-Erhéhung und Bienalsprung 7,50%, Erhéhung Lehrlinge € 110,-

KV-Ansatze gem Pkt XVI

Kategorie 1 ... € 1.832,88
Kategorie 2 ..o €2.032,83
Kategorie 3 ..., € 2.503,68
Kategorie 4 .......cccooviiiiiiiiiiiiiiie, € 3.042,25
Kategorie 5 .......oooiiiiiiiiiiiee € 3.585,13
Kategorie 6 ... € 4.667,65
Lehrlingseinkommen

fur Lehrlinge im

1. Lehriahr. ..o, € 772,00
2. Lehriahr. .o € 922,00
3. Lehrjahr. ..o € 1.232,00

Biennien gem Pkt XVII

Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
Kategorie 6

Gehaltsabschluss gultig ab 1. 1. 2022 (in Euro)

KV-Erh6hung und Bienalsprung € 2,-, Erhéhung Lehrlinge € 72,-

KV-Ansatze gem Pkt XVI

Kategorie 1 . ..o €1.705,00
Kategorie 2 ... €1.891,00
Kategorie 3 .......cooovviiiiiiiiiiiiee € 2.329,00
Kategorie 4 ... € 2.830,00
Kategorie 5 ... € 3.335,00
Kategorie 6 .......ccooeviviiiiiiiiiiiiiiee, €4.342,00
Lehrlingseinkommen

fur Lehrlinge im

1. Lehrjahr. ..o € 662,00
2. Lehrjahr...ooooi € 812,00
3. Lehrjahr.....ooooi € 1.122,00

Biennien gem Pkt XVII

Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
Kategorie 6

- 15—

€ 84,90
€ 89,80
€ 89,80
€ 89,80
€ 89,80

€ 78,10
€ 82,61
€ 82,61
€ 82,61
€ 82,61

€ 72,65
€ 76,85
€ 76,85
€ 76,85
€ 76,85

Zusatzinformation — Friihere Abschlisse



Gehaltsabschluss gltig ab 1. 1. 2021 (in Euro)

KV-Erh6hung und Bienalsprung 1,5 %, Erhéhung Lehrlinge 1,5 %

KV-Ansatze gem Pkt XVI

Kategorie 1 ... €1.630,00
Kategorie 2 .......oocovviiiiiiiiiiiie €1.816,00
Kategorie 3 ... € 2.254,00
Kategorie 4 ... € 2.755,00
Kategorie 5 .......coooviiiiiiiiiiie, € 3.260,00
Kategorie 6 ......coooeviiiiiiiiiiiiie, € 4.267,00
Lehrlingseinkommen

far Lehrlinge im

1. Lehriahr...ooooi € 590,00
2. Lehriahr.......cooii € 740,00
3. Lehrjahr...oooo € 1.050,00

Biennien gem Pkt XVII

Kategorie 1 ...
Kategorie 2 ..o
Kategorie 3 ...
Kategorie 4 ...
Kategorie 5 ...
Kategorie 6 ...

Gehaltsabschluss gultig ab 1. 1. 2020 (in Euro)

KV-Erhéhung und Bienalsprung 2,35 %, Erhéhung Lehrlinge 1. u 2. LJ 4%, 3. LJ 2,35 %

KV-Ansatze gem Pkt XVI

Kategorie 1 ......cooooviiiiiiiiiiiiiiicee, € 1.605,88
Kategorie 2 ..o €1.789,08
Kategorie 3 .....cooviiiiiiiiie €2.221,00
Kategorie 4 ........ccoviiiiiiiiiiiiiee, €2.714,33
Kategorie 5 . ..o €3.211,75
Kategorie 6 ......cooveiiiiiiiiiiiiiie, € 4.203,52
Lehrlingseinkommen

fur Lehrlinge im

1. Lehriahr. ..o € 578,00
2. Lehriahr.. .o € 728,00
3. Lehrjahr....ooii € 1.029,00

Biennien gem Pkt XVII

Kategorie 1 ..o
Kategorie 2 ...
Kategorie 3 ...
Kategorie 4 ...
Kategorie 5 ...
Kategorie 6 ........oooiiiiii

Gehaltsabschluss gultig ab 1. 1. 2019 (in Euro)

KV-Erhéhung und Bienalsprung 2,70 %, Rundung auf den néchsten ganzen EURO

KV-Ansatze gem Pkt XVI

Biennien gem Pkt XVII

Kategorie 1 ..., €1.569,00 Kategorie 1 .....cooiiiiiiiiiie
Kategorie 2 ......coooviiiiiiiii, €1.748,00 Kategorie 2 ..o
Kategorie 3 .......coovviiiiiiiie e €2.170,00 Kategorie 3 ......coooiviiiiiiiiie e
Kategorie 4 ......ooooiiiiiiiiiiii, € 2.652,00 Kategorie 4 ..o
Kategorie 5 ... €3.138,00 Kategorie 5 ..o
Kategorie 6 ........ccoeveviiiiiiiiiiiiiiee €4.107,00 Kategorie 6 .......c.covveviiiiiiiiiiiiiie
Lehrlingsentschdadigung

fur Lehrlinge im

1. Lehriahr..oooi € 555,00

2. Lehrjahr...cooooii € 700,00

3.Lehrjahr.....oooi € 1.005,00

Zusatzinformation — Frilhere Abschliisse -16 -

€ 70,65
€ 74,85
€ 74,85
€ 74,85
€ 74,85

€ 69,60
€ 73,70
€ 73,70
€ 73,70
€ 73,70



MITGLIEDSANMELDUNG i cnfocn onine betreten

mitgliedwerden.gpa.at

Familienname Vorname Titel geb. TT.MM.JJJJ

Strafse, Hausnummer

M weiblich ] Angesrellfe:r M Lehrling M freier Dienstvertrag
B mannlich B Arbeiter:in B Schiler:in B geringfugig beschaftigt

Telefonnummer M divers/inter/offen M Zeitarbeitskraft M Student:in M Werkvertrag

E-Mail

Damit wir dich bei Kollektivvertragsverhandlungen richtig informieren kénnen, bitten wir um Angabe deines Dienstgebers und der genauen Branche.

Beschdaftigt bei Firma/Schule/Uni Branche Gehaltshéhe brutto GPA-Beitritt MM.JJJJ

Strake/Hausnummer der Firma/Schule/Uni

Der monatliche Mitgliedsbeitrag betragt 1 % des Brutfogehalts bis zu einem Maximalbeitrag, der jahrlich angepasst wird
(siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag). Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

[J SEPA LASTSCHRIFT-MANDAT (Bankeinzug)
Ich erméchtige die Gewerkschaft GPA, die Zahlungen meines
Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift Kontoinhaber:in
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der Gewerkschaft GPA auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschriften
einzuldsen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstaftung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsulfimo.

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht

mehr winsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug

des Mitgliedsbeitrages Uber den Befrieb nicht mehr méglich ist,

ersuche ich die Zahlungsart ohne Rucksprache auf SEPA-Lastschrift

auf mein bekannt gegebenes Konto umzustellen. Ort/Datum/Unterschrift

BETRIEBSABZUG

Ich erkldre, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingseinkommen abgezogen wer-
den kann. Ich erfeile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-
bezogenen Daten (angegebene Daten und Gewerkschaftszugehorigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehorigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten,
Karenzzeiten, Prasenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressdnderungen) von meinem Arbeitgeber und von der
Gewerkschaft verarbeitet werden durfen, wobei ich diese Einwilligung zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

B ch willige ein, dass OGB, OGB Verlag und/oder VOGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren dirfen, um Gber
Serviceleistungen, etwa Aktionen fur Tickets, Bucher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu Gbermitteln. Die Einwilli-
gung kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bestatige, umseits stehende Datenschutzerklarung (auch abrufbar unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort, Datum Unterschrift

ANGABEN ZUM WERBER/ZUR WERBERIN:

Familienname Vorname Mitgliedsnummer

#=7 Bitte die ausgefiillte Mitgliedsanmeldung beim Betriebsrat abgeben
oder in ein frankiertes Kuvert stecken und senden an: qpq
. Gewerkschaft GPA, Service Center, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien
Aktionscode vl CEWERKSCHAFT



DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

Der Schutz lhrer persdnlichen Daten ist uns ein besonderes Anlie-
gen. In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie Uber die
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mit-
gliederverwaltung. Eine umfassende Information, wie der Oster-
reichische Gewerkschaftsbund (OGB)/die Gewerkschaft GPA mit
lhren personenbezogenen Daten umgeht, finden Sie unter www.
oegb.at/datenschutz

Verantwortlicher fir die Verarbeitung lhrer Daten ist der Os-
terreichische Gewerkschaftsbund. Wir verarbeiten die umseits
von lhnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur far
Zwecke der Mitgliederverwaltung der Gewerkschaft und fir die
Dauer lhrer Mitgliedschaft bzw. solange noch Anspriche aus
der Mitgliedschaft bestehen kénnen. Rechtliche Basis der Daten-
verarbeitung ist lhre Mitgliedschaft im OGB/in der Gewerkschaft
GPA; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwil-
ligung zur Verarbeitung der dafur zusatzlich erforderlichen Daten.
Die Datenverarbeitung erfolgt durch den OGB/die Gewerkschaft
GPA selbst oder durch von diesem vertraglich beauftragte und
kontrollierte Auftragsverarbeiter. Eine sonstige Weitergabe der
Daten an Drifte erfolgt nicht oder nur mit lhrer ausdrucklichen
Zustimmung. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschliefglich im
EU-Inland.

Ihnen stehen gegeniiber dem OGB/der Gewerkschaft GPA in
Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Loéschung und Einschrénkung
der Verarbeitung zu.

Gegen eine lhrer Ansicht nach unzulassige Verarbeitung lhrer
Daten kénnen Sie jederzeit eine Beschwerde an die 6sterreichische
Datenschutzbehérde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns Uber folgende Kontaktdaten:

Gewerkschaft GPA

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Tel.: +43 (0)5 0301

E-Mail: service@gpa.at

Osterreichischer Gewerkschaftsbund
1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1
Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
datenschutzbeauftragter@oegb.at

MITMACHEN - MITREDEN - MITBESTIMMEN

] INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GEWERK-
SCHAFT GPA bringen Menschen mit &hnlichen
I q Berufsmerkmalen zusammen. Zum Austauschen von
Erfahrungen und Wissen, zum Diskutieren von Prob-
lemen, zum Suchen kompetenter Lésungen, zum
v Durchsetzen gemeinsamer beruflicher Interessen.
Mit Ihrer persénlichen Eintragung in eine oder mehrere
berufliche Interessengemeinschaften

e erhalfen Sie mittels Newsletter regelmafig Informationen tGber
Anliegen, Aktivitaten und Einladungen fir |hre Berufsgruppe;

e erschlieen Sie sich Mitwirkungsméglichkeiten an Projekten,
Bildungsveranstaltungen, Kampagnen und anderen fiur lhre
Berufsgruppe mafsgeschneiderten Veranstaltungen;

e nehmen Sie von der Interessengemeinschaft entwickelte be-
rufsspezifische Dienstleistungen und Produkte in Anspruch
(Broschuren, Artikel, Umfragen, Webinar-Reihen und andere
Materialien);

e beteiligen Sie sich an demokratischen Direktwahlen |hrer be-
ruflichen Vertretung auf Bundesebene und nehmen dadurch
Einfluss auf die gewerkschaftliche Meinungsbildung und Ent-
scheidung.

Ndhere Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse




KONTAKTADRESSEN
DER GPA

Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa.at

GPA Service-Center
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Wien
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Niederosterreich
3100 St. Polten, Gewerkschaftsplatz 1

GPA Landesstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Strake 7

GPA Landesstelle Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Strafse 32

GPA Landesstelle Karnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraze 44/4

GPA Landesstelle Oberosterreich
4020 Linz, Volksgartenstrafze 40

GPA Landesstelle Salzburg
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Strake 10

GPA Landesstelle Tirol
6020 Innsbruck, Sudtiroler Platz 14-16

GPA Landesstelle Vorarlberg
6901 Bregenz, Reutegasse 11

apa

|
GEWERKSCHAFT




DAS
GEWERK-
SCHAFFEN

WIR!

OGB ZVR-Nr.: 576439352

Herausgeber: Gewerkschaft GPA, 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes Ges.m.b.H., 1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1.
Verlags- und Herstellungsort Wien.

apa

v I MEINE
GEWERKSCHAFT

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon +43 (0)5 0301-301, Fax +43 (0)5 0301-300
www.gpa.at - E-Mail: service@gpa.atf



	KV-Highlights
	Inhaltsverzeichnis
	KV Raiffeisenware Mischfutterwerke (Garant)
	Teil A Allgemeine Bestimmungen
	I Vertragsschließende
	II Geltungsbereich
	III Geltungsbeginn und Geltungsdauer
	IV Anstellung
	V Allgemeine Pflichten der Arbeitnehmer
	VI Arbeitszeit
	VII Ruhetage
	VIII Mehrarbeit und Überstunden
	IX Urlaub
	X Kündigung
	XI Abfertigung
	XIa Betriebliche Mitarbeitervorsorgekasse – Abfertigung neu
	XII Jubiläumsgelder
	XIII Anrechnung von Karenzen
	XIV Fortzahlung des Gehaltes bei Dienstverhinderung
	XV Schiedsgericht

	Teil B Gehaltsordnung
	XVI Entlohnung
	XVII Biennien
	XVIII Berechnungsgrundlage für Provisionsvertreter
	XIX Reisekosten und Reiseaufwandsentschädigung
	XX Sonderzahlungen
	XXI Betriebliche Verbesserungsvorschläge
	XXII Schlussbestimmungen
	Unterzeichnungsprotokoll


	Zusatzinformation – Frühere Abschlusse
	Gehaltsabschluss gültig ab 1. 1. 2024 (in Euro)
	Gehaltsabschluss gültig ab 1. 1. 2023 (in Euro)
	Gehaltsabschluss gültig ab 1. 1. 2022 (in Euro)
	Gehaltsabschluss gültig ab 1. 1. 2021 (in Euro)
	Gehaltsabschluss gültig ab 1. 1. 2020 (in Euro)
	Gehaltsabschluss gültig ab 1. 1. 2019 (in Euro)

	Mitgliedsanmeldung GPA
	Interessengemeinschaften GPA


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


